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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH B 1994/09/26 92/10/0423 1

Stammrechtssatz

Der Begri  der "Festsetzung" der Entschädigung in § 32 Abs 7 Tir NatSchG 1991 schließt im Umfang des äußersten

möglichen Wortsinnes auch die Null-Festsetzung, die prozessual in der Abweisung des Entschädigungsbegehrens ihren

Ausdruck ndet, ein. Damit besteht auch in einem solchen Fall die sogenannte sukzessive Zuständigkeit der

ordentlichen Gerichte, was zur Folge hat, daß der gesamte Entschädigungsanspruch letztlich von einem Gericht

geprüft wird (Hinweis B 2.7.1990, 89/10/0227 u B 28.6.1993, 93/10/0112).
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